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Anpassung der Sportförderrichtlinien der Kreisstadt Merzig

Dienststelle:

20 Soziales, Familie und Tourismus
Datum:

26.08.2022
Beteiligte Dienststellen:

100 Politische Gremien und Öffentlichkeitsarbeit
03 Rechnungsprüfungsamt
111 Finanzmanagement
321 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Beratungsfolge Ö / N

Hauptausschuss (Vorberatung) N
Stadtrat (Entscheidung) Ö

Beschlussvorschlag

Die Sportförderrichtlinien und die Bewirtschaftungskostenzuschüsse für Sportvereine 
der Kreisstadt Merzig werden in der von der Verwaltung vorgeschlagenen Form zum 
01.10.2022 angepasst.

Sachverhalt

Die Kreisstadt Merzig fördert die Aktivitäten der im Stadtgebiet aktiven Sportvereine 
in vielfältiger Form. 
Unter anderem werden den Vereinen bei Nutzung der städtischen Hallen die Hallen-
mieten und die dazugehörigen Energiekosten sehr stark vergünstigt in Rechnung ge-
stellt. 

Diese sehr stark vergünstigten Hallenmieten und Energiekosten werden bei Nutzung 
städtischer Hallen bzw. Hallen des Landkreises (Hallenmiete und Energiekosten ent-
sprechen in etwa den städtischen Entgelten) noch zusätzlich mit 80% bezuschusst.

Vereine, die keine Hallen von Kreisstadt Merzig oder Landkreis Merzig-Wadern nut-
zen,  erhalten für ihr Training in sonstigen Hallen (z.B. Tennishallen, Mehrgeneratio-
nenhaus) 30% der Hallenrechnung erstattet.

Neben den Zuschüssen für anfallende Hallenmiet- bzw. Energiekosten zahlt die Kreis-
stadt Merzig unter anderem auch Bewirtschaftungskostenzuschüsse  aus.
Diese Zuschüsse werden an Vereine ausgezahlt, die eigene Sportgebäude unterhalten 
bzw. Flutlicht nutzen.



Für die Bezuschussung der Hallengebühren stehen 85.000 EUR im städtischen Haus-
halt zur Verfügung, für die Bewirtschaftungskostenzuschüsse 25.000 EUR.

Auch wenn die finanzielle Situation für die Kreisstadt Merzig durch die Vorgaben des 
Saarlandpakts und insbesondere durch steigende Energiekosten und Inflation noch 
wesentlich herausfordernder wird, möchte die Kreisstadt Merzig insgesamt an den im 
Haushalt aufgeführten bisherigen Zuschusshöhen festhalten.

Da die Vereine eine große sozialpolitische und gesellschaftliche Bedeutung in unserer 
Stadt haben, sollen sie bezogen auf die gesamte Vereinslandschaft auch weiterhin im 
bisherigen Umfang bezuschusst werden.

Bei Anwendung des bisherigen Zuschusssystems würden wegen der steigenden Ener-
giekosten die im Haushalt stehenden Mittel allerdings nicht ausreichen, außerdem 
würde es ein Ungleichgewicht zwischen Nutzern städtischer Hallen und Nutzern eige-
ner Sportstätten geben.

Um die Vereine weiterhin umfangreich zu unterstützen und die Gelder in der Situati-
on steigender Energiekosten möglichst fair zu verteilen, schlägt die Verwaltung fol-
gende neue Regelung vor:

a) Zuschüsse bei Nutzung einer städtischen Halle bzw. einer Halle des Landkreises 

Bisherige Regelung:
- alle Hallen sind bis 19 Uhr kostenlos (auch keine Energiekosten)
- Zuschuss Hallenmiete: 80%
- Zuschuss Energiekosten: 80%

Neue Regelung:
- alle Hallen sind bis 19 Uhr kostenlos (auch keine Energiekosten)
- die Hallengebühr und die Energiekosten werden für Vereine nicht erhöht
- Zuschuss Hallenmiete: 80%
- Zuschuss Energiekosten: 0%

b) Zuschüsse bei Nutzung einer sonstigen Halle

Bisherige Regelung:
- Zuschuss Hallenmiete: 30%
- Zuschuss Energiekosten: 30%

Neue Regelung:
- Zuschuss Hallenmiete: 30%
- Zuschuss Energiekosten: 0%
- Maximaler Zuschussbetrag: 4.500 EUR
- Zuschuss wurde nur für Räume im Stadtgebiet gezahlt (Ausnahme: Tennisvereine -  



hier kann auch die Tennishalle Mettlach genutzt werden)

c) Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten bei Nutzung eigener Sportstätten

Bisherige Regelung:
- Zuschuss Flutlicht Fußballvereine: 
   jeweils 600 EUR/Jahr
- Zuschuss Schützenvereine: 
   jeweils 600 EUR/Jahr

Neue Regelung:
- Zuschuss Flutlicht Fußballvereine:
bei max. 4 Mannschaften: 1.200 EUR/Jahr*
bei mind. 5 Mannschaften: 1.800 EUR/Jahr*
* verfügt der Verein über eine von der Kreisstadt Merzig finanzierte LED-
Flutlichtanlage halbiert sich der Zuschuss 
- Zuschuss Schützenvereine: 
jeweils 1.200 EUR/Jahr

d) Durch dieses neue Zuschusssystem wird voraussichtlich ein Teil der insgesamt 
110.000 EUR (Hallenzuschuss und Bewirtschaftungskostenzuschuss) nicht ausgezahlt.
Diese nicht in Anspruch genommenen Gelder sollen nach einer noch festzulegenden 
Regelung den Vereinen zur Verfügung gestellt werden.

Finanzielle Auswirkungen:
Im Vergleich zur jetzigen Regelung soll eine neue Regelung nicht zu einer Entlastung 
bzw. Belastung des städtischen Haushalts führen.

Auswirkungen auf das Klima:

Eine Reduzierung des Energieverbrauchs für Heizung und Beleuchtung gerade in den 
Wintermonaten hätte eine Reduzierung des mit der Nutzung verbundenen CO2-
Ausstoßes zur Folge.

Anlage/n

1 Energiesituation - Vereinsinformation (öffentlich)



Energiesituation

Informationsveranstaltung 
für Vereine



Energiesituation

Aktuelle Situation:

 Deutlich steigende Energiekosten
 ggf. nicht ausreichende Energieversorgung
 Verbesserung der Situation nicht absehbar, 

Prognose unklar

Folge:
 Deutlich höhere Kosten für alle 

Verbraucherinnen und Verbraucher
 Voraussichtlich weitere Kostensteigerungen



Energiesituation

Aktuelle Situation:

Gas
(Vario Tarif)

Jahresverbrauch 
(kWh/Jahr)

Grundpreis
(€/Jahr)

Arbeitspreis
(ct/kWh)

Jahreskosten
(€/Jahr)

bis 24.999 kWh 20.000 128,52 6,45 1.418,52

von 25.000 bis 49.999 kWh 35.000 164,28 6,31 2.372,78

ab 50.000 kWh 60.000 271,32 6,09 3.925,32

Gas-Preis 2021

Gas
(Vario Tarif)

Jahresverbrauch 
(kWh/Jahr)

Grundpreis
(€/Jahr)

Arbeitspreis
(ct/kWh)

Jahreskosten
(€/Jahr)

bis 24.999 kWh 20.000 128,52 13,60 2.848,52

von 25.000 bis 49.999 kWh 35.000 164,28 13,46 4.875,28

ab 50.000 kWh 60.000 271,32 13,24 8.215,32

Gas-Preis (auf Basis der Preise ab 01.10.2022)



Energiesituation

Derzeitige 
städtische 
Förderung

Hallen bis 19 
Uhr für Kinder 

und 
Jugendliche 

gebührenfrei

Bewirtschaft-
ungszuschuss

für 
Sportstätten

Zusätzlich 80% 
auf 

Hallenmiete 
und 

Energiekosten

Energiekosten 
nur teilweise 
in Rechnung 

gestellt

Günstige 
Hallenmiete

Bei 
Fremdhallen-
nutzern 30% 

Zuschuss



Energiesituation

Derzeitige Förderung der Kreisstadt Merzig:
Zuschussleistung Betrag

Städtischer Hallenmietenzuschuss ca. 80.000 €

Bewirtschaftungszuschuss ca. 20.000 €

Gesamtzuschuss ca. 100.000 €

Darüber hinaus:

 Reduzierte Hallenmiete (unabhängig vom Zuschuss)
 Energiekosten werden nur teilweise berechnet (unabhängig 

vom Zuschuss)
 Zuschuss für bauliche Maßnahmen
 Vereinsbudget Stadtteile
 Sonderzahlungen (u.a. besondere Veranstaltungen, Corona-

Zuschuss)
 Sonderleistungen (u.a. Baubetriebshof)



Energiesituation

Derzeitige Förderung der Kreisstadt Merzig:

Die Kreisstadt Merzig ist 

bezogen auf die 

gesamte Vereinslandschaft 

„größter Unterstützer“ 

im Stadtgebiet



Energiesituation

Vergleich zur Förderung anderer Kommunen:

6 Kommunen 
angefragt

Alle subventionieren 
die Hallennutzung

Niemand gibt einen 
Energiekostenzuschuss

Keine Kommune weist ein so umfangreiches 
Zuschusspaket wie die Kreisstadt Merzig auf!



Energiesituation

Finanzielle Situation der Kreisstadt Merzig:
 Defizitärer Haushalt der Stadt
 Vorgaben des Saarlandpaktes müssen eingehalten werden
 Zukünftig erhebliche Mehrkosten für gesamte Infrastruktur 

und Unterhaltung, u. a. wegen steigender Energiekosten

 Bereits umfangreiche Förderung der Vereine soll in 
jetziger Größenordnung beibehalten werden

 Prüfung, ob bisherige Mittel effizienter verteilt 
werden

Ziele:

Vereine müssen mit Mehrbelastungen rechnen



Energiesituation

Einsparmöglichkeiten:



Energiesituation

Hallenzeiten:
Bilden von Kooperationen oder 
reduzieren von Hallennutzungszeiten?

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung unter:

Ansprechpartner:
Pierre Anthonj
Sportbeauftragter
Tel: 06861-85331
E-Mail: p.anthonj@merzig.de
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